
 
A n t r a g : 

 
1. Für den Haushalt der Stadt Neumünster 

soll ein jährliches Konsolidierungsvolu-
men (aus reduzierten Aufwendungen und 
steigenden Erträgen) von jährlich 10 Mil-
lionen Euro ab 2011 erreicht werden. 
 

2. Die im Maßnahmen- und Beschlussbuch 
(Anlage 1; Teil A mit den Nummern A 1 
bis A 213) aufgeführten Konsolidie-
rungsmaßnahmen werden beschlossen, 
um ergänzend zu den von der Verwaltung 
bereits eingeleiteten Maßnahmen (Anlage 
2; Teil B als Liste) das unter Punkt 1. ge-
nannte Konsolidierungsvolumen zu errei-
chen. 
 

3. Über die Umsetzung der Maßnahmen 
wird im Rahmen der Haushaltsplanungen 
und der Jahresabschlüsse Bericht erstattet. 

 
  
 


